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MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen,

anlässlich der Erörterung der oben genannten Tagesordnungspunkte in der 50. Sitzung 
des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 14. Januar 2021 habe ich 
zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.

Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt.

Die darüber hinaus gewünschten Informationen werden den Mitgliedern des Ausschus
ses in einem gesonderten Schreiben zugeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

für Rheinland-Pfql*
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Mainz, den 14. Januar 2021 
Dr. Nils Hoffmann 

m 06131 16-5049

Sprechvermerk

50. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 14. Ja
nuar 2021 
hier: TOP 3

Kostenerstattung bei Corona-Schnelltests in der Pflege und in Kliniken 
Antrag der Fraktion der AFD, Vorlage 17/7477

TOP 4a)
Corona-Pandemie
Antrag gemäß § 76 (4) GOLT, Vorlage 17/7787 

TOP 4b) bis i)
Vorlagen 17/7576, 17/7628, 17/7659,17/7674, 17/7718, 17/7738, 17/7796, 
17/7821

TOP 5
Empfehlungen der STIKO zur COVID-19-lmpfung 
Antrag nach § 76 (4) GOLT, Vorlage 17/7650

TOP 10
Bericht zum Beginn der Impfungen gegen den Corona-Virus in Rheinland- 
Pfalz
Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/7772

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

wie auch in den vorangegangenen Ausschusssitzungen berichte ich gerne zur aktuellen 
Situation in Rheinland-Pfalz, zunächst zum Infektionsgeschehen.

für Rheinland-Pfalz
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Anschließend gehe ich auf die weiteren Tagesordnungspunkte ein, die sich inhaltlich 
mit der Corona-Pandemie befassen.

Aktuelles Infektionsgeschehen / Altenheime / Verordnungen (TOP 4)

Zur aktuellen Situation des Infektionsgeschehens: Wir hatten von vorgestern, den 12. 
Januar 2021, zu gestern, den 13. Januar 2021, einen Zuwachs von 735 Infizierten in 
Rheinland-Pfalz, 15.857 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 
Wir verzeichnen mit Stand 13. Januar 2021 1.919 Todesfälle, was einem Zuwachs ge
genüber dem Vortag um 49 Fälle entspricht. Was die Anzahl der Patientinnen und Pa
tienten in den Krankenhäusern angeht: Stand 13. Januar 2021 wurden 978 COVID-19- 
Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 
195 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, davon waren 157 beatmungs
pflichtig. Zur Einordnung: Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser 
mehr als 1.600 Intensivbetten vor.

Beim Infektionsgeschehen sehen wir, wie auch in den vergangenen Wochen, keine kla
ren Hotspots, sondern wir haben es nach wie vor mit einem diffusen Infektionsgesche
hen zu tun. Mit jenen Kommunen, deren 7-Tage-lnzidenz über 200 liegt, sind wir in 
einem engen Austausch. Diese Kommunen erlassen im Einvernehmen mit dem Land 
Allgemeinverfügungen, mit denen die Verbreitung des Virus vor Ort weiter eingedämmt 
werden soll. So hat die Stadt Worms Anfang der Woche eine entsprechende Allgemein
verfügung erlassen, ebenso jüngst auch der Landkreis Bad Kreuznach.

Aktuell beobachten wir die Berichte, die uns über Virus-Mutationen in verschiedenen 
Teilen der Welt, aber auch bereits in Deutschland, erreichen. Es muss insgesamt und 
natürlich auch vor diesem Hintergrund von Mutationen des Virus unser Ziel bleiben, die 
Zahl der Neuinfektionen weiter nach unten zu fahren.

Zu diesem Zweck gilt seit dem 11. Januar 2021 die 15. Corona-Bekämpfungsverord
nung Rheinland-Pfalz, die Ihnen gemäß der Vereinbarung zwischen Landtag und Lan
desregierung vor Verkündung am Freitag, den 8. Januar 2021 zugegangen ist.

für Rheinland-Pfal*
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Da die Maßnahmen Ihnen allen bekannt sind, will ich hierauf im Einzelnen nicht einge- 
hen, beantworte aber natürlich gern Ihre Fragen zur Corona-Bekämpfungsverordnung 
im Anschluss an meinen Bericht.

Ich möchte einige Sätze zu den Altenpflegeeinrichtungen sagen: Die Altenpflegeein
richtungen stehen für uns aktuell natürlich besonders im Fokus. In den Alten- und Pfle
geheimen ist es jüngst in Folge des allgemein sehr hohen Infektionsgeschehens bei 
uns in Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit, leider zu teils schweren Corona-Ausbrü
chen gekommen. Wir werden weiterhin alles unternehmen, um die dort lebenden Men
schen zu schützen - gerade auch, weil sie zur Hochrisikogruppe gehören.

Mit der am 5. Januar 2021 in Kraft getretenen Dritten Landesverordnung zur Änderung 
der Landesverordnung über Aufnahmen, Besuchs- und Ausgangsrechte sowie Testun
gen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 
und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der wei
teren Ausbreitung des Coronavirus werden seither Besucherinnen und Besucher in 
Pflegeeinrichtungen verpflichtend per Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Erkrankung 
getestet, wenn die Einrichtung in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt liegt, in 
denen die 7-Tage-lnzidenz höher ist als im Landesschnitt. Die Verordnung regelt au
ßerdem, dass bereits bestehende Schutzmaßnahmen bis zum 10. Februar 2021 ver
längert werden, also vor allem die Pflicht für Besucherinnen und Besucher, in der Ein
richtung dauerhaft eine FFP2-Maske zu tragen. Auch die Regelungen zum Besuchs
recht - ein Besucher pro Bewohner pro Tag beziehungsweise zwei Besucher, wenn sie 
aus einem Haushalt stammen - gelten bis zum 10. Februar 2201 weiter, ebenso die 
verpflichtende Testung von Mitarbeitenden der Einrichtungen.

Mit diesen Maßnahmen schützen wir die in den Einrichtungen lebenden Menschen, 
ohne zu noch drastischeren Maßnahmen greifen zu müssen, wie beispielsweise den 
Besuchsverboten, wie wir sie leider im Frühjahr vergangenen Jahres durchsetzen 
mussten.

Jgfr
für Rheinland-Pfol*
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Empfehlungen der STIKO zur COVID-19-lmpfung (TOP 5)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das für uns aktuell bestimmende Thema sind die Impfungen gegen das Coronavirus.

Mit der Verfügbarkeit von COVID-19-lmpfstoffen wurde die Ständige Impfkommission 
(STIKO) vom Bundesgesundheitsministerium gebeten, gemeinsam mit Expertinnen 
und Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und des Deut
schen Ethikrates, Kriterien für eine Priorisierung zu erstellen.

Der Landtag hat am 10. Dezember 2020 eine Orientierungsdebatte zu den ethischen 
Fragen des Impfens geführt. Rheinland-Pfalz hat seinerzeit die Stellungnahme gegen
über der Beschlussempfehlung der STIKO zu den Impf-Empfehlungen erst nach der 
Orientierungsdebatte abgegeben, um den Verlauf der Debatte in unsere Rückmeldung 
mit aufnehmen zu können. Gerne berichte ich hierzu noch einmal dem Ausschuss, wie 
ich dies seinerzeit angekündigt hatte.

Die seitens der STIKO vorgelegte Empfehlung sieht vor: Aufgrund begrenzter Impfstoff
verfügbarkeit soll die Impfung zunächst den Personengruppen angeboten werden, die 
ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer COVID-19 Erkran
kung haben oder die beruflich entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt 
zu vulnerablen Personengruppen haben. Die Verringerung der Krankheitslast dieser 
Personengruppen sollte maßgeblich zu einer Entlastung des Gesundheitssystems be
ziehungsweise der Intensivstationen führen.

Zu den Personengruppen mit der höchsten Impfpriorität zählen:

1. Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen,
2. Personen im Alter von > 80 Jahren,
3. Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen (zum 

Beispiel in Notaufnahmen oder COVID-19-Stationen),

für Rheinland-Pfalz
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4. Personal in medizinischen Einrichtungen mit Kontakt zu vulnerablen Gruppen 
(zum Beispiel auf onkologischen Stationen oder in der Transplantationsmedizin),

5. Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege,
6. Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnerin

nen und Bewohnern.

Eine Aktualisierung der STIKO-Empfehlung bei Zulassung weiterer Impfstoffe ist vorge
sehen und die Empfehlung soll fortlaufend aktualisiert werden. Bei zunehmender, aber 
weiterhin limitierter Impfstoffverfügbarkeit, sollen weitere von der STIKO definierte Per
sonengruppen mit besonderen Risiken vorrangig geimpft werden. Auch hier wird die 
Evidenz zu diesen Risikogruppen fortlaufend neu bewertet.

Die aktuelle STIKO-Empfehlung berücksichtigt hierbei auch Einzelfallentscheidungen 
bei Personen mit nicht explizit genannten Vorerkrankungen, bei denen ein erhöhtes 
Risiko für einen schweren COVID-19 Verlauf angenommen werden kann. Voraussicht
lich wird dies die Stringenz bei der Durchführung des Stufenplanes reduzieren.

Mittelfristig ist das Ziel, allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu einer Imp
fung gegen COVID-19 anbieten zu können.

Um uns bei der Umsetzung der bundesweiten Vorgaben zu unterstützen, habe ich Mitte 
Dezember 2020 einen Ethik-Beirat Corona-Schutzimpfungen ins Leben gerufen. Der 
Beirat begleitet den Prozess der Impfungen eng und ich bin sehr dankbar für die Bera
tung durch dieses Gremium.

Bericht zum Beginn der Impfungen (TOP 10)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ich sagte es bereits: Die Organisation der COVID-Impfungen bestimmt aktuell ganz 
maßgeblich unsere Arbeit.

für Rheinland-Pfalz
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Der Impfstart in Rheinland-Pfalz ist vor dem Hintergrund, dass sich die Rahmenbedin
gungen und Informationen sehr kurzfristig verändern können, gut angelaufen.

Am 6. November 2020 wurde die Impfstrategie der Bundesregierung bekannt gegeben. 
Kernaussage war hier, dass die Impfungen in Impfzentren und mobilen Teams erfolgen 
solle. Bis 15. Dezember 2020 hat die Landesregierung diese Voraussetzungen mit den 
Kommunen und dem Deutschen Roten Kreuz geschaffen.

Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes, in der die Priorisierungen festgelegt wur
den, wurde am 18. Dezember 2020 beschlossen.

■ ■ i

Am 21. Dezember 2020 wurde angekündigt, dass der erste Impfstoff am 26. Dezember 
2020 angeliefert werden solle.

Am 26. Dezember 2020 wurden insgesamt 9.750 Dosen des Biontech-Impfstoffes, an 
den, wie sicherlich bekannt ist, besondere Transport- und Lageranforderungen gestellt 
werden müssen, geliefert.

Bereits am 27. Dezember 2020 konnten neun Alten- und Pflegeheime geimpft werden. 
Stand 13. Januar wurden 26.848 Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft; 
die Impfungen verteilen sich auf 14.076 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 12.772 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Am 30. Dezember 2020 haben die Impfungen in den Krankenhäusern begonnen. Bis 
zum Jahresende 2020 fanden in vier Krankenhäusern 503 Erstimpfungen von priorisier- 
ten Pflegekräften statt. Zum Stand 13. Januar 2021 wurden 9.522 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Krankenhäusern geimpft.

Die 31 Impfzentren sind am 7. Januar 2021 für die Bevölkerung gestartet. In der ersten 
Woche sind 5.486 Erstimpfungen (Stand 9. Januar 2021) durchgeführt worden und in 
den Folgewochen sind jeweils rd. 22.000 Impftermine in den Impfzentren vorgesehen. 
Mit Stand 13. Januar wurden hier 17.819 Personen geimpft.

für Rheinland-Pfalz
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Insgesamt wurden zum Stand 13. Januar 2021 rund 54.189 Menschen der höchsten 
Priorisierungsgruppe erstmals geimpft.

In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell (Stand 14. Januar 2021) 163.555 vollständige Termin
registrierungen für einen Impftermin in einem der 31 Impfzentren. Bis Mitte Februar 
2021 sind alle verfügbaren Termine in den Impfzentren vergeben.

Bisher wurden rund 93.000 Termine für Erstimpfungen vergeben. Im Terminpool befin
den sich weitere 88.000 Terminregistrierungen von Menschen, die einen Termin erhal
ten, sobald wieder Termine vergeben werden können.

Im Rahmen der Impfstoffvergabe in der Zukunft ist hierbei zu beachten, dass für die 
Zweitimpfung, die nach der Empfehlung der STIKO nicht nach dem 42. Tag nach der 
Erstimpfung verabreicht werden sollte (in Rheinland-Pfalz wird mit 28 Tagen geplant), 
auch Impfstoff zur Verfügung stehen muss.

Von heute ausgehend, sind bis Ende Januar 2021 weitere rd. 80.000 Impfungen ge
plant, sodass über 120.000 Menschen die Erstimpfung erhalten haben.

Unter Berücksichtigung der derzeit verbindlich bekannten Liefermengen, die vom Bun
desgesundheitsministerium bis 16. Februar 2021 bekannt gegeben wurden, können ne
ben Erstimpfungen ab Ende Januar 2021 auch Zweitimpfungen durchgeführt werden. 
In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir den Flinweis, dass nach § 5 der Corona- 
Virus-Impfverordnung der Anspruch auf die Zweitimpfung dem Anspruch auf die Er
stimpfung vorgeht.

Am 12. Januar 2021 ist die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffes eingegangen. Hier 
handelt es sich um eine Menge von 3.600 Impfdosen. Diese ist für Krankenhäuser zur 
Verimpfung an Pflegekräfte und an einige Impfzentren zur Verimpfung vorgesehen.

für RHeinland-Pfal«
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Der Impfstart in Rheinland-Pfalz hat daher planmäßig stattgefunden und ist gut ange
laufen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch betonen: Letztlich kann die Verfügbarkeit 
von Impfstoffen gerade wegen der zunächst niedrigen Impfquoten bis auf weiteres nicht 
die Vorbeugung durch Hygienemaßnahmen ersetzen. Die Abstands- und Hygienere
geln müssen also in der nächsten Zeit weiterhin eingehalten werden.

Kostenerstattung bei Corona-Schnelltests in der Pflege und in Kliniken (TOP 3)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich komme abschließend zu TOP 3, Kostenerstattung bei Corona-Schnelltests. Die AfD 
bittet in ihrer Anfrage um Stellungnahme der Landesregierung zur Kostenerstattung bei 
Corona-Schnelltests in der Pflege und in Kliniken.

Hintergrund ist, dass der Bundesverband Privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in 
seiner Pressemitteilung vom 13. November 2020 die Diskrepanz der Erstattung der 
Personalkosten bei der Durchführung der Corona-Schnelltests kritisiert.

Der Pressemeldung zufolge befürchtet der bpa, dass im Pflegebereich nur 6 Euro für 
den Personaleinsatz erstattet würden, in den Kliniken dagegen 12 Euro.

Im Bereich der Krankenhäuser wird der Erstattungsbetrag für die Testungen auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zwischen dem GKV-Spitzenverband, dem 
Verband der Privaten Krankenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesell
schaft verhandelt. Bei Nichteinigung erfolgt eine kurzfristige Festlegung durch die Bun- 
desschiedsstelle.

für Rhcinlqnd-Pfqli
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Die Spitzenverbände haben eine entsprechende Vereinbarung über die Abrechnung 
des Zusatzentgeltes getroffen - lediglich bei der Höhe des Zusatzentgeltes konnte im 
Frühjahr keine Einigung erzielt werden. Die Höhe wurde sodann durch die Bundes- 
schiedsstelle festgelegt.

Für Testungen von Patientinnen und Patienten betrug das Zusatzentgelt im Zeitraum 
vom 14. Mai bis einschließlich 15. Juni 2020 63 Euro. Für voll- oder teilstationäre Kran
kenhausaufnahmen ab dem 16. Juni 2020 beträgt das Zusatzentgelt 52,20 Euro. Der 
sogenannte Schnelltest ist in dieser ersten Vereinbarung nicht berücksichtigt.

Zwischenzeitlich haben sich die Spitzenverbände auf eine Änderungsvereinbarung ver
ständigt, damit auch die Kosten eines Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 finanziert werden können.

Die Höhe des Zusatzentgeltes für diese Testungen beträgt rückwirkend für alle Aufnah
men ab dem 15. Oktober 2020 19 Euro. Es besteht zudem die Möglichkeit einer Nach
tragsrechnung für bereits entlassene Fälle bis zum 31. Dezember 2020. Das Zusatz
entgelt für die PCR-Testungen bleibt unverändert bei 52,50 Euro.

Bei den Verhandlungen dieser Zusatzentgelte ist das Land Rheinland-Pfalz nicht betei
ligt. Es handelt sich um ein Entgelt, das auf Bundesebene verhandelt und festgelegt 
wird - nämlich durch den GKV-Spitzenverband, den Verband der Privaten Krankenver
sicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Auch die Höhe der einzelnen 
Positionen, die in die Festlegung des Entgeltes mit einfließen, kann von den Ländern 
nicht beeinflusst werden.

Wie bei den Krankenhäusern, gilt auch für die zugelassenen Einrichtungen und Dienste 
der Pflege, dass die erstattungsfähigen Kosten für selbst durchgeführte Antigen-Tests 
zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 auf Bundesebene fest
gelegt werden. Die Kostenerstattung erfolgt durch die Pflegekassen. Auch hier hat das 
Land keine Einflussmöglichkeiten.

für Rheinland-Pfalz
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Es geht hierbei um die von den Einrichtungen durchgeführten Schnell-Tests von Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern, Bewohnerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten 
und gegebenenfalls Besucherinnen und Besuchern im Rahmen eines einrichtungs- 
oder unternehmensbezogenen Testkonzepts. Der Spitzenverband-Bund der Pflegekas
sen hat festgelegt, dass für die Durchführungskosten - das sind im Wesentlichen die 
Personalkosten - pauschal 9 Euro pro Test abgerechnet werden können.

Anders als der bpa befürchtet hatte, können im Bereich der Pflege für Durchführungs
kosten also nicht 6 Euro, sondern 9 Euro abgerechnet werden. Hinzufügen möchte ich, 
dass durch die überarbeitete Testverordnung, die seit dem 2. Dezember 2020 gilt, der 
Höchstbetrag für Abrechnung für die tatsächlichen Beschaffungskosten um zwei Euro 
pro Test von 7 auf 9 Euro angehoben worden ist. Die Gesamtsumme, die gegenüber 
den Pflegekassen im Bereich der Pflege pro Test abrechnungsfähig ist, hat sich damit 
den Abrechnungsmöglichkeiten im Krankenhaussektor sehr deutlich angenähert.

Soweit mein Bericht zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie. Ihre Nachfragen beant
worte ich gerne.

Vielen Dank.

für Rheinland-Pfalz
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